
Textliche Festsetzungen  Erl äuterungen 

 

2.6.7 

 

Schutzgegenstand 

 

Quellen des Saalscheider Siefens 2 

südlich Klinik Bergisch Land 

 
 

 

 

 

 

Die naturnahen Sickerquellen speisen den Saal- 

scheider Siefen 2, der als keines Kerbtal ausge- 

bildet ist. 
 

  

Schutzzweck 

 

Die Festsetzung erfolgt gemäß  

§ 22 a, b LG NRW 

 

- aus wissenschaftlichen, naturgeschichtli- 

  chen, landeskundlichen oder erdge- 

  schichtlichen Gründen 

- wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder 

  Schönheit 
 

 

 

  

Schutzgrund 

 

Die Quelle ist schutzwürdig 

 

- wegen ihrer Eigenart als Inselbiotop und 

  besonders starken Gefährdung durch an- 

  thropogene Einflüsse 

- wegen ihrer besonderen Eigenart als 

  Grundwasseraustrittstelle mit speziell 

  daran gebundener Flora und Fauna 

- als Ursprung aller Fließgewässer und 

  Ausgangspunkt jeder Bachrenaturierung 

 

 

 

 

 


